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Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU/CSU 

Entwurf eines Gesetzes zur Einstufung Georgiens und der Republik  
Moldau als sichere Herkunftsstaaten 

A. Problem 
Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist seit dem Jahr 2020 wieder deutlich 
angestiegen. Nach 122 170 Anträgen im Jahr 2020 und 190 816 Anträgen im Jahr 
2021 wurden im Jahr 2022 insgesamt 244 132 Anträge gestellt. Seit Mitte 2022 
hat sich diese Entwicklung noch einmal stark beschleunigt: So verdoppelte sich 
die Zahl von 15 165 Anträgen im Juli auf 31 505 Anträge im November des ver-
gangenen Jahres. Im aktuellen Jahr 2023 hat das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) allein in den ersten fünf Monaten 135 961 Asylanträge ent-
gegengenommen. 

Darunter sind immer noch viele Asylanträge, die von vornherein sehr geringe Er-
folgsaussichten haben. Die Voraussetzungen für die Gewährung von Asyl, Flücht-
lingsschutz oder subsidiärem Schutz nach der Richtlinie 2011/95/EU des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über Normen für die 
Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit An-
spruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge 
oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu 
gewährenden Schutzes (ABl. L 337 vom 20.12.2011, S. 9) liegen insbesondere bei 
Antragstellern aus Georgien und der Republik Moldau nur in wenigen Einzelfäl-
len vor. Im Zeitraum von Januar 2021 bis Mai 2023 war dies nur in 24 von 14 180 
entschiedenen Asylverfahren (0,17 Prozent) von georgischen Staatsangehörigen 
und nur in sechs von 11 498 entschiedenen Asylverfahren (0,05 Prozent) von mol-
dawischen Staatsangehörigen der Fall. 

Durch die zahlreichen aus nicht asylrelevanten Motiven gestellten Asylanträge 
werden Bund, Länder und Kommunen mit erheblichen Kosten für die Durchfüh-
rung der Verfahren sowie für die Versorgung der in Deutschland aufhältigen Asyl-
suchenden belastet. Dies geht im Ergebnis zu Lasten der tatsächlich schutzbedürf-
tigen Asylsuchenden, da für sie weniger Kapazitäten zur Verfügung stehen. 

B. Lösung 
Georgien und die Republik Moldau werden als sichere Herkunftsstaaten im Sinne 
des Artikels 16a Absatz 3 des Grundgesetzes (GG) sowie der Artikel 36 und 37 
der Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 
Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des 
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internationalen Schutzes (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 60) eingestuft. Dadurch 
können Asylverfahren von Staatsangehörigen dieser Staaten nach § 29a des Asyl-
gesetzes (AsylG) zügiger bearbeitet und – im Falle einer negativen Entscheidung 
über den Asylantrag – der Aufenthalt in Deutschland schneller beendet werden. 
Deutschland wird dadurch als Zielland für Personen, die Asylanträge aus nicht 
asylrelevanten Motiven stellen, weniger attraktiv. Der Individualanspruch auf 
Einzelfallprüfung bleibt dadurch unberührt. 

Die Einstufung der Westbalkanstaaten als sichere Herkunftsstaaten hat in der Ver-
gangenheit gemeinsam mit anderen Maßnahmen zu einem erheblichen Rückgang 
der Asylsuchenden aus diesen Staaten geführt. 

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit den Schlussfolgerungen des Europäi-
schen Rates vom 9. Februar 2023, in denen sich die Staats- und Regierungschefs 
der EU-Mitgliedstaaten einstimmig dafür ausgesprochen haben, das Konzept si-
cherer Herkunftsländer stärker zu nutzen.  

Mit dem Gesetzentwurf wird zudem einer der Beschlüsse, die der Bundeskanzler 
gemeinsam mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 
10. Mai 2023 zur Gemeinsamen Flüchtlingspolitik von Bund und Ländern getrof-
fen hat, zeitnah umgesetzt. 

C. Alternativen 
Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 
Beim Bund, bei den Ländern und den Kommunen entstehen keine finanziellen 
Auswirkungen, die über den Erfüllungsaufwand hinausreichen. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht und entfällt kein Erfüllungsaufwand. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht und entfällt kein Erfüllungsaufwand. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Für die Wirtschaft werden keine Informationspflichten eingeführt, geändert oder 
abgeschafft. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Durch den zu erwartenden Rückgang bei den Asylbewerberzahlen aus den als si-
chere Herkunftsstaaten einzustufenden Staaten werden Bund, Länder und Kom-
munen um Aufwendungen für die Durchführung der Verfahren entlastet. Beim 
Bund betrifft dies in erster Linie die Aufwendungen für die Durchführung der 
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Asylverfahren beim BAMF. Wie stark der zu erwartende Rückgang ausfällt, lässt 
sich nicht prognostizieren, da er von zahlreichen externen Faktoren abhängt, ins-
besondere von der sozioökonomischen Situation in den Herkunftsstaaten, von den 
Auswirkungen der Maßnahmen, die andere von Asylzuwanderung betroffene eu-
ropäische Staaten ergriffen haben bzw. noch ergreifen, und von dem Zeitraum 
zwischen Entstehung der Ausreisepflicht und Ausreise bzw. Aufenthaltsbeendi-
gung. Nach der Einstufung der Länder Bosnien und Herzegowina, ehemalige ju-
goslawische Republik Mazedonien und Serbien im Jahr 2014 betrug der durch-
schnittliche Rückgang der Asylanträge in den ersten zehn Monaten nach dem In-
krafttreten des Gesetzes 38 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum vor dem 
Inkrafttreten des Gesetzes. Auch die Einstufung der Staaten Albanien, Kosovo und 
Montenegro als sichere Herkunftsstaaten im Jahr 2015 führte zu einem deutlichen 
Rückgang der Asylanträge. Weil bei diesen Staaten die Einstufung aber mit er-
weiterten Möglichkeiten der legalen Migration aus dem Herkunftsstaat zur Ar-
beitsaufnahme nach Deutschland verbunden war, ist davon auszugehen, dass der 
Rückgang der Asylantragszahlen nicht allein auf die Einstufung als sichere Her-
kunftsstaaten zurückzuführen ist. Die Höhe der zu erwartenden Entlastungen lässt 
sich aus den genannten Gründen ebenfalls nicht beziffern. 

Ein etwaiger Mehrbedarf des Bundes an Sach- und Personalmitteln soll finanziell 
und stellenmäßig im Einzelplan 06 ausgeglichen werden. 

F. Weitere Kosten
Den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft entstehen keine sonstigen 
Kosten. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere das 
Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Einstufung Georgiens und der Republik  
Moldau als sichere Herkunftsstaaten 

Vom … 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Asylgesetzes 

Das Asylgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2008 (BGBl. I S. 1798), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2817) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Dem § 61 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Satz 4 gilt nicht für Staatsangehörige Georgiens und der Republik Moldau, die am … [einsetzen: Datum 
des Inkrafttretens nach Artikel 3 dieses Gesetzes] bereits eine Beschäftigung ausüben.“ 

2. Anlage II wird wie folgt gefasst: 

„Anlage II 
(zu § 29a) 

Albanien  
Bosnien und Herzegowina  
Georgien  
Ghana  
Kosovo  
Moldau, Republik 
Montenegro  
Nordmazedonien, Republik 
Senegal  
Serbien“. 
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Artikel 2 

Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

Dem § 60a Absatz 6 des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 
(BGBl. I S. 162), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. April 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 106) geändert 
worden ist, wird folgender Satz angefügt:  

„Satz 1 Nummer 3 gilt nicht für Staatsangehörige Georgiens und der Republik Moldau, die am … [einsetzen: 
Datum des Inkrafttretens nach Artikel 3 dieses Gesetzes] bereits eine Beschäftigung ausüben.“ 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Berlin, den 13. Juni 2023 

Friedrich Merz, Alexander Dobrindt und Fraktion 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Durch den Gesetzentwurf werden die Staaten Georgien und Republik Moldau zu sicheren Herkunftsstaaten im 
Sinne des Artikels 16a Absatz 3 des Grundgesetzes (GG) sowie der Artikel 36 und 37 der Richtlinie 2013/32/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung 
und Aberkennung des internationalen Schutzes (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 60) bestimmt. Nur durch eine 
entsprechende gesetzliche Regelung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf, kann für Behörden und Ge-
richte gleichermaßen verbindlich festgelegt werden, dass – vorbehaltlich der Möglichkeit einer Widerlegung der 
Vermutung der Verfolgungsfreiheit im Einzelfall – ein von dem Staatsangehörigen eines solchen Staates gestellter 
Asylantrag als offensichtlich unbegründet abzulehnen ist. 

Bei der Ablehnung eines unbegründeten Asylantrags als „offensichtlich unbegründet“ wird das Asylverfahren 
erheblich beschleunigt. Die dem Ausländer zu setzende Ausreisefrist verkürzt sich auf eine Woche (§ 36 Absatz 1 
Asylgesetz (AsylG)), auch eine Klage ist innerhalb einer Woche zu erheben (§ 74 Absatz 1 AsylG) und hat keine 
aufschiebende Wirkung (§ 75 Absatz 1 AsylG). Ein Antrag nach § 80 Absatz 5 der Verwaltungsgerichtsordnung 
ist ebenfalls innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe der Entscheidung zu stellen (§ 36 Absatz 3 Satz 1 AsylG), 
das Gericht soll grundsätzlich innerhalb einer Woche über den Antrag entscheiden (§ 36 Absatz 3 Satz 5 AsylG). 

Die Einstufung der Staaten Georgien und Republik Moldau als sichere Herkunftsstaaten im Sinne von Artikel 16a 
Absatz 3 GG und Artikel 37 der Richtlinie 2013/32/EU verbessert die Möglichkeit, aussichtslose Asylanträge von 
Angehörigen dieser Staaten rascher zu bearbeiten und im Falle der Ablehnung des Antrags als offensichtlich 
unbegründet den Aufenthalt des Antragstellers in Deutschland schneller zu beenden. Damit wird zugleich der 
Anreiz für eine Asylbeantragung aus nicht asylrelevanten Gründen reduziert. 

Die Einstufung der beiden genannten Staaten als sichere Herkunftsstaaten erfüllt die durch Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts (Urteil vom 14. Mai 1996, 2 BvR 1507/93 und 2 BvR 1508/93) konkretisierten Vo-
raussetzungen des Artikel 16a Absatz 3 GG und die Anforderungen des Anhangs I der Richtlinie 2013/32/EU. 
Der Bundeskanzler hat den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder anlässlich der Besprechung am 
10. Mai 2023 die Einstufung der Staaten Georgien und Republik Moldau als sichere Herkunftsstaaten vorgeschla-
gen. Somit ist die Bundesregierung offenkundig der Auffassung, dass nach Prüfung der für eine Verfolgung be-
deutsamen Verhältnisse anhand von Rechtslage, Rechtsanwendung und allgemeinen politischen Verhältnissen in 
den genannten Staaten gewährleistet erscheint, dass dort generell, systematisch und durchgängig weder Verfol-
gung noch Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung noch Bedrohung infolge 
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts zu befürchten 
sind. Auch die Schutzquoten im Asylverfahren sprechen für dieses Ergebnis. 

Dass in Einzelfällen eine Schutzgewährung erfolgt, steht einer Einstufung von Georgien und der Republik Moldau 
als sichere Herkunftsstaaten auch deshalb nicht entgegen, weil die damit verbundene Vermutung der Verfolgungs-
sicherheit widerlegbar ist. Die Existenz von Ausnahmefällen entspricht gerade dem Konzept der widerlegbaren 
Vermutung. 

Georgische Staatsangehörige stellten im Jahr 2021 4 322 Asylanträge, im Jahr 2022 8 865 Asylanträge und in den 
Monaten Januar bis Mai 2023 4 777 Asylanträge in Deutschland. Staatsangehörige der Republik Moldau stellten 
im Jahr 2021 5 016 Asylanträge, im Jahr 2022 5 218 Asylanträge und in den Monaten Januar bis Mai 2023 1 444 
Asylanträge in Deutschland. Georgien zählt seit 2019 durchgehend zu den TOP 10 der Länder, deren Staatsange-
hörige die meisten Asylerstanträge in Deutschland stellen.  

Die Voraussetzungen für die Gewährung von Asyl, Flüchtlingsschutz oder subsidiärem Schutz nach der Richtlinie 
2011/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über Normen für die Anerken-
nung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit Anspruch auf internationalen Schutz, für 
einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt 
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des zu gewährenden Schutzes, ABl. L 337 vom 20.12.2011, S. 9 (Qualifikationsrichtlinie) liegen nur in wenigen 
Einzelfällen vor. 

Das BAMF hat 2021 insgesamt 8 266 Entscheidungen über Asylanträge von Angehörigen der beiden genannten 
Staaten getroffen. In keinem Fall wurde Asyl nach Artikel 16a GG gewährt, zwei Personen (beide georgische 
Staatsangehörige) wurde Flüchtlingsschutz nach § 3 AsylG gewährt, bei weiteren fünf Personen (gänzlich geor-
gische Staatsangehörige) wurde subsidiärer Schutz gewährt. Im Jahr 2021 betrug die Anerkennungsquote (Asyl-
gewährung, Flüchtlingsschutz, subsidiärer Schutz) für Georgien 0,2 Prozent und für die Republik Moldau 0 Pro-
zent. 

Im Jahr 2022 hat das BAMF insgesamt 12 106 Entscheidungen über Asylanträge von Angehörigen der beiden 
genannten Staaten getroffen. In keinem Fall wurde Asyl nach Artikel 16a GG gewährt, neun Personen (sieben 
georgische und zwei moldawische Staatsangehörige) wurde Flüchtlingsschutz nach § 3 AsylG gewährt, bei wei-
teren drei Personen (davon zwei georgische Staatsangehörige und ein moldawischer Staatsangehöriger) wurde 
subsidiärer Schutz gewährt. Im Jahr 2022 betrug die Anerkennungsquote (Asylgewährung, Flüchtlingsschutz, 
subsidiärer Schutz) für Georgien 0,13 Prozent und für die Republik Moldau 0,06 Prozent. 

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2023 hat das BAMF insgesamt 5 306 Entscheidungen über Asylanträge 
von Angehörigen der beiden genannten Staaten getroffen. In keinem Fall wurde Asyl nach Artikel 16a GG ge-
währt, acht Personen (davon sieben georgische Staatsangehörige und ein moldawischer Staatsangehöriger) wurde 
Flüchtlingsschutz nach § 3 AsylG gewährt, bei weiteren drei Personen (davon ein georgischer Staatsangehöriger 
und zwei moldawische Staatsangehörige) wurde subsidiärer Schutz gewährt. Im Zeitraum Januar bis Mai 2023 
betrug die Anerkennungsquote (Asylgewährung, Flüchtlingsschutz, subsidiärer Schutz) für Georgien 0,2 Prozent 
und für die Republik Moldau 0,2 Prozent. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Georgien und die Republik Moldau werden als sichere Herkunftsstaaten im Sinne von des Artikels 16a Absatz 3 
des Grundgesetzes (GG) sowie der Artikel 36 und 37 der Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Juni 2013 zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des interna-
tionalen Schutzes (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 60) eingestuft. 

Mit ergänzenden Änderungen im Asylgesetz und im Aufenthaltsgesetz wird zugleich geregelt, dass Asylbewerber 
und Geduldete aus den mit diesem Gesetz neu bestimmten sicheren Herkunftsstaaten, die am Tag des Inkrafttre-
tens bereits mit Zustimmung der Ausländerbehörde in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, die Weiterbeschäf-
tigung und die Aufnahme weiterer Beschäftigungen ermöglicht. Davon umfasst sind auch alle in einem Beschäf-
tigungsverhältnis ausgeübten Formen der Berufsausbildung. 

III. Alternativen 

Keine. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Asylgesetzes (Artikel 1) ergibt sich für Num-
mer 1 aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 6 (Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen) und für Nummer 2 
aus Artikel 16a Absatz 3 Satz 1GG. Für die Änderung des Aufenthaltsgesetzes (Artikel 2) ergibt sie sich aus Ar-
tikel 74 Absatz 1 Nummer 6 und aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 4 GG (Aufenthalts- und Niederlassungsrecht 
der Ausländer), letzterer in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 des GG. Eine bundesgesetzliche Regelung ist zur 
Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. Nur durch eine einheitliche Bundesge-
setzgebung im Bereich des Arbeitsmarktzugangs von Asylbewerbern und Geduldeten wird einer Binnenwande-
rung der betroffenen Ausländer entgegengewirkt. 
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V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen Verträgen 

Die Einstufung von Drittstaaten als sichere Herkunftsstaaten in Bezug auf den internationalen Schutz ist unter den 
Voraussetzungen der Artikel 36, 37 der Richtlinie 2013/32/EU möglich. Es handelt sich dabei um eine fakultative 
Regelung. Die Anforderungen der Richtlinie 2013/32/EU einschließlich ihres Anhangs I der Richtlinie 
2013/32/EU über die Bestimmung sicherer Herkunftsstaaten wurden beachtet. 

VI. Gesetzesfolgen 

Die Ablehnung einer hohen Zahl von Asylanträgen als offensichtlich unbegründet innerhalb kurzer Zeit dürfte zu 
einem nicht unerheblichen kurzfristigen Anstieg bei der Zahl ausreisepflichtiger Personen führen. Es ist daher 
erforderlich, dass die für die Beendigung des Aufenthalts zuständigen Ausländerbehörden der Länder sich auf 
eine zu erwartende Belastungsspitze einstellen. 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Die vorgesehene Regelung führt insofern zu einer Rechts- und Verwaltungsvereinfachung, als sich die Beweislast 
umkehrt, so dass bei fehlender Substantiierung eines Asylvorbringens die Begründung der ablehnenden Entschei-
dung erleichtert wird. Da es aber stets einer Einzelfallprüfung eines Asylantrags und der zu seiner Begründung 
vorgetragenen Tatsachen und Umstände bedarf, dürften diese Vereinfachungsaspekte eher als gering einzustufen 
sein. 

2. Erfüllungsaufwand 

Für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Wirtschaft entsteht und entfällt kein Erfüllungsaufwand.  

Durch den zu erwartenden Rückgang bei den Asylbewerberzahlen aus den als sichere Herkunftsstaaten einzustu-
fenden Staaten werden Bund, Länder und Kommunen um Aufwendungen für die Durchführung der Verfahren 
entlastet. Beim Bund betrifft dies in erster Linie die Aufwendungen für die Durchführung der Asylverfahren beim 
BAMF. Wie stark der zu erwartende Rückgang ausfällt, lässt sich nicht prognostizieren, da er von zahlreichen 
externen Faktoren abhängt, insbesondere von der sozioökonomischen Situation in den Herkunftsstaaten, von den 
Auswirkungen der Maßnahmen, die andere von Asylzuwanderung betroffene europäische Staaten ergriffen haben 
bzw. noch ergreifen, und von dem Zeitraum zwischen Entstehung der Ausreisepflicht und Ausreise bzw. Aufent-
haltsbeendigung. Nach der Einstufung der Länder Bosnien und Herzegowina, ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien und Serbien im Jahr 2014 betrug der durchschnittliche Rückgang der Asylanträge in den ersten zehn 
Monaten nach dem Inkrafttreten des Gesetzes 38 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum vor dem Inkrafttreten 
des Gesetzes. Auch die Einstufung der Staaten Albanien, Kosovo und Montenegro als sichere Herkunftsstaaten 
im Jahr 2015 führte zu einem deutlichen Rückgang der Asylanträge. Weil bei diesen Staaten die Einstufung aber 
mit erweiterten Möglichkeiten der legalen Migration aus dem Herkunftsstaat zur Arbeitsaufnahme nach Deutsch-
land verbunden war, ist davon auszugehen, dass der Rückgang der Asylantragszahlen nicht allein auf die Einstu-
fung als sichere Herkunftsstaaten zurückzuführen ist. Die Höhe der zu erwartenden Entlastungen lässt sich aus 
den genannten Gründen ebenfalls nicht beziffern.  

Ein etwaiger Mehrbedarf des Bundes an Sach- und Personalmitteln soll finanziell und stellenmäßig im Einzel-
plan 06 ausgeglichen werden. 

3. Weitere Kosten 

Den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft entstehen keine sonstigen Kosten. Auswirkungen auf Einzel-
preise und das Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten. 

4. Weitere Gesetzesfolgen 

Auswirkungen der Regelungen für Verbraucherinnen und Verbraucher und Auswirkungen auf die demographi-
sche Entwicklung sind nicht zu erwarten. 
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VII. Befristung; Evaluation 

Nach Artikel 37 Absatz 2 der Richtlinie 2013/32/EU ist die Lage in den Drittstaaten, die als sichere Herkunfts-
staaten eingestuft werden, regelmäßig zu überprüfen. Die Lage in den sicheren Herkunftsstaaten wird fortlaufend 
durch das Auswärtige Amt beobachtet, ferner erstellt es regelmäßig Lageberichte zu diesen Staaten, bei plötzli-
chen Lageänderungen werden ad-hoc-Lageberichte verfasst. Dadurch ist gewährleistet, dass auch die Asylbe-
hörde stets über aktuelle Informationen verfügt. Zudem ist die Bundesregierung nach § 29a Absatz 2a AsylG 
verpflichtet, dem Bundestag alle zwei Jahre einen Bericht darüber vorzulegen, ob die Voraussetzungen für die 
Einstufung der als sichere Herkunftsstaaten eingestuften Staaten weiterhin vorliegen. Bei plötzlichen Verschlech-
terungen der Lage kann die Einstufung eines Staates als sicherer Herkunftsstaat durch Rechtsverordnung der 
Bundesregierung vorübergehend ausgesetzt werden (§ 29a Absatz 3 AsylG). Durch das Zusammenspiel dieser 
Regelungen ist gewährleistet, dass den betroffenen Asylbewerbern – unabhängig von der Möglichkeit, die Ver-
mutung der Verfolgungssicherheit im Einzelfall zu widerlegen – durch eine plötzliche Verschlechterung der Lage 
kein Nachteil entstehen kann. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung AsylG)  

Zu Nummer 1  
Mit der Ergänzung von § 61 Absatz 2 Satz 4 wird Asylbewerbern aus den mit diesem Gesetz neu bestimmten 
sicheren Herkunftsstaaten, die am Tag des Inkrafttretens bereits mit Zustimmung der Ausländerbehörde in einem 
Beschäftigungsverhältnis stehen, die Weiterbeschäftigung und die Aufnahme weiterer Beschäftigungen ermög-
licht. Davon umfasst sind auch alle in einem Beschäftigungsverhältnis ausgeübten Formen der Berufsausbildung. 

Zu Nummer 2 
Für die Einstufung der einzelnen Staaten als sichere Herkunftsstaaten muss nach der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts aus den herangezogenen Quellen und Erkenntnismitteln insgesamt ein hinreichend siche-
res Bild über die Verhältnisse in dem betreffenden Staat entstehen, soweit diese für die Frage erheblich sind, ob 
dort Verfolgung oder unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Die Bestim-
mung eines sicheren Herkunftsstaats setzt damit keine absolute Verfolgungsfreiheit voraus. Vielmehr genügt es, 
dass aufgrund objektiver Kriterien die Nichtverfolgung als gewährleistet erscheint. 

Der Bundeskanzler hat den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder anlässlich der Besprechung am 
10. Mai 2023 die Einstufung der Staaten Georgien und Republik Moldau als sichere Herkunftsstaaten vorgeschla-
gen. Somit ist die Bundesregierung offenkundig der Auffassung, dass nach Prüfung der für eine Verfolgung be-
deutsamen Verhältnisse anhand von Rechtslage, Rechtsanwendung und allgemeinen politischen Verhältnissen in 
den genannten Staaten gewährleistet erscheint, dass dort generell, systematisch und durchgängig weder Verfol-
gung noch Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung noch Bedrohung infolge 
willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikts zu befürchten 
sind. Auch die zuvor im Einzelnen dargelegten Schutzquoten im Asylverfahren sprechen für dieses Ergebnis. 

Dass in Einzelfällen eine Schutzgewährung erfolgt, steht einer Einstufung von Georgien und der Republik Moldau 
als sichere Herkunftsstaaten auch deshalb nicht entgegen, weil die damit verbundene Vermutung der Verfolgungs-
sicherheit widerlegbar ist. Die Existenz von Ausnahmefällen entspricht gerade dem Konzept der widerlegbaren 
Vermutung. 

Zu Artikel 2 (Änderung AufenthG)  
Mit dem an § 60a Absatz 6 angefügten Satz wird Geduldeten aus den mit diesem Gesetz neu bestimmten sicheren 
Herkunftsstaaten, die am Tag des Kabinettsbeschlusses bereits mit Zustimmung der Ausländerbehörde in einem 
Beschäftigungsverhältnis stehen, die Weiterbeschäftigung und die Aufnahme weiterer Beschäftigungen ermög-
licht. Davon umfasst sind auch alle in einem Beschäftigungsverhältnis ausgeübten Formen der Berufsausbildung.  
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Zu Artikel 3 (Inkrafttreten)  
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 
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